
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom l7. Oktober  1990

3402. Öffentlicher Gestaltungsplan Meierwiesen, Wasterkingen

Mit Beschluss vom 5. Juli  1990  setzte die Gemeindeversammlung Wa-

sterkingen den öffentlichen Gestaltungsplan Meierwiesen fest. Gegen

diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel eingelegt worden. Der Gestal-

tungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisie-

rung einer von der Bauordnung leicht abweichenden Uberbauung schaf-

fen. Der Plan regelt Zahl, Lage, äussere Abmessungen, Gestaltungsplan

und Nutzung der vorgesehenen Bauten und Anlagen.

Die Vorlage ist recht— und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

l. Der mit Beschluss der Gemeindeversammlung Wasterkingen vom

5. Juli  1990  festgesetzte öffentliche Gestaltungsplan Meierwiesen wird

genehmigt.

ll. Mitteilung an den Gemeinderat Wasterkingen, 8195  Wasterkingen

(unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem-

plars des Gestaltungsplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der

Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bau-

ten.

Zürich, den 17. Oktober  1990

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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